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Entenpfuhl

Im Hombrich

MU1MU2

MU2

MU1

MU2
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Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl, höchstzulässig

Bauweise geschlossen

Höhe baulicher Anlagen

Geschoßflächenzahl, höchstzulässig

siehe TextfestsetzungenDachneigung, als Mindest- und 
Höchstmaß

Erläuterungen:

0,8

25° - 45°

III Zahl der Vollgeschosse, höchstzulässig

III-IV Zahl der Vollgeschosse, als Mindest-
und Höchstmaß

MU

Nutzungsschablone

SO
Parkhaus

--- ---

---

1,0 4,0

GH = 15,0 m

0,6

III

25° - 45°

g

1,8

Gemeinbedarf 
"Soziale Zwecke"

GH = 14,0 m

g

MU 1

0,8

25° - 45°
FD

2,8

III-IV

GH = 14,0 m

g

MU 2

1,0

III-IV

25° - 45°
FD

4,0

GH = 14,0 m

Art der baulichen Nutzung                                                                                   (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Legende

MU

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
- Zweckbestimmung "Parkhaus"

 SO 

Maß der baulichen Nutzung                                                                                 (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
siehe Eintragung Nutzungsschablone, Planeinschrieb und Textfestsetzungen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen                                                                       (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)
Baugrenze
Baulinie
Stellung baulicher Anlagen

Flächen für den Gemeinbedarf                                                                            (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)

Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) mit Baugebietsteilflächen MU1 und MU2

Parkhaus

öffentliche Flächen für den Gemeinbedarf
- Zweckbestimmung "Soziale Zwecke"

Verkehrsflächen                                                                                                  (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
"Verkehrsberuhigter Bereich"

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
"Fußweg"

öffentliche Straßenverkehrsfläche

private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
"Parkplatz"

Ein- und Ausfahrtbereich zum Sonstigen Sondergebiet
Kennzeichnungen                                                                                                           (§ 9 (5) BauGB)

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Überschwemmungen
infolge von Starkregenereignissen erforderlich sind

Nachrichtliche Übernahmen                                                                                         (§ 9 (6) BauGB)

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

Sonstige Darstellungen

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Bemaßung in Metern

Gebäude laut Kataster

18.0

unterer Maßbezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen
innerhalb des Sonstigen Sondergebiets (hier = 230,81 m ü.NHN)

ehemalige Synagoge der jüdischen Gemeinde Mayen

MU1/ MU2 Gliederung des Urbanen Gebiets in Baugebietseilflächen 

Kennzeichnung der im Rahmen der Änderung maßgeblichen Inhalte1

PP

Verfahrensvermerke

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 06.12.2017 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans gemäß § 2 (1) 
BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 12.12.2017 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 

 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖF-
FENTLICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN 
UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung gemäß 
§ 3 (1) BauGB in der Zeit vom 20.12.2017 bis 
13.01.2018 zu jedermanns Einsicht frühzeitig 
öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
12.12.2017 mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 07.12.2017 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SO-
WIE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung gemäß 
§ 3 (2) BauGB in der Zeit vom 04.04.2018 bis 
07.05.2018 zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
27.03.2018 mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom 27.03.2018 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENT-
LICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN UND 
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung gemäß 
§ 3 (2) BauGB in der Zeit vom          bis          
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am     
mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, 
dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom              zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert. 
 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENT-
LICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN UND 
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung gemäß 
§ 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB in der 
Zeit vom          bis          zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am     
mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, 
dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4a (3) BauGB 
i.V.m. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom              
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
Der Stadtrat hat am           den Bebauungs-
plan gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung be-
schlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

AUSFERTIGUNG 
 
 
 
Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte des Bebauungsplans 
mit dem Willen des Stadtrates sowie die Ein-
haltung des gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 
werden bekundet.  
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 
Sie tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
 

 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind ortsüblich be-
kanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am            tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Mayen, den  
 
 
 
 
(Dirk Meid, Oberbürgermeister) 
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Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB
im Verfahren gemäß § 4a (3) BauGB

Phase: Stand:              24.02.2026

N
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STADT MAYEN                                                    BEBAUUNGSPLAN "GERBERVIERTEL"

H/B = 658 / 890 (0.59m²) Allplan 2025

Die im Rahmen der erneuten Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB relevanten und für das vorliegende
Verfahren maßgeblichen Inhalte sind durch Planeinschrieb wie folgt gekennzeichnet:
    1. Festsetzung eines Ein-/ Ausfahrtbereichs zum Sonstigen Sondergebiet "Parkhaus"
    2. Nachrichtliche Übernahme der ehemaligen Synagoge der Jüdischen Gemeinde Mayen
    3. Erweiterung des Sonstigen Sondergebiets
    4. Festsetzung eines unteren Maßbezugspunktes für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen
        innerhalb des Sonstigen Sondergebiets

Die weiteren Änderungsinhalte sind grau hinterlegt.
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